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B 1179

Umlegung „Keilberg 1“

Bekanntmachung der Aufstellung des Umlegungsplans  
für den Teilabschnitt „Hutweide“ des Umlegungsgebietes  

(§ 71 Baugesetzbuch – BauGB)

Für die behandelten Einlagegrundstücke 
Flst.Nr. 1574/1, 1575/1, 1576/1, 1577/1, 
1577/2, 1577/3, 1578/1, 1579/2, 1579/3, 
1579/4, 1580, 1581, 1582/2, 1583/3, 
1601/7, 1601/8, 1601/9, 1601/14, 
1601/19, 1642/1, 1643, 1643/1, 1647/5, 
1658/2, 1658/3, 1658/4 und 1659/4 alle 
Gmkg. Schwabelweis ist der Umlegungs-
plan nach § 66 BauGB am 22. Dezem-
ber 2023 insgesamt unanfechtbar gewor-
den. Der Umlegungsplan tritt mit dieser 
Bekanntmachung für die beteiligten 
Besitzstände der Ordnungsnummern 1 
Teil 2, 1 Teil 23, 2 Teil 1, 2 Teil 2, 2 Teil 6, 
2 Teil 7, 6, 6/1 Teil 1 bis 3, 6/2 Teil 1 bis 3, 
18, 19/1, 21/1, 21/2, 23, 24, 25, 26/1, 
26/2, 27 und 42 in Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
für den behandelten Teilbereich des 
Umlegungsgebiets der bisherige Rechts-
zustand durch den im Umlegungsplan 
enthaltenen neuen Rechtszustand 
(Grundstückseinteilung mit Regelung der 
Eigentums- und Rechtsverhältnisse) er-
setzt. Aus dem aus der Umlegungskarte 

und dem Umlegungsverzeichnis mit An-
lagen bestehenden Umlegungsplan geht 
der in Aussicht genommene Neuzustand 
mit allen tatsächlichen und rechtlichen 
Änderungen hervor. Die neuen Grund-
stückszustände mit den im Umlegungs-
plan ausgewiesenen Eigentums- und 
Rechtsverhältnissen werden mit dieser 
Bekanntmachung gültig.

Die Bekanntmachung der Unanfecht-
barkeit des Umlegungsplans schließt die 
Einweisung des neuen Eigentümers in 
den Besitz der zugeteilten Grundstücke 
ein. Die Berichtigung des Grundbuchs 
und des Liegenschaftskatasters wird 
durch die Stadt Regensburg, Umle-
gungsstelle, gemäß § 74 BauGB veran-
lasst.

Der in Kraft getretene Umlegungsplan 
für den Teilabschnitt „Hutweide“ des 
Umlegungsgebiets kann bis zur Berich-
tigung des Grundbuchs während der 
Dienststunden bei der Stadt Regensburg, 
Bauordnungsamt, Abteilung Bodenord-

nung, Bodenverkehr und Wertermittlung, 
auf Zimmer Nummer 3.056 im Neuen 
Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 1, in 
93047 Regensburg, von jedem einge-
sehen werden, der ein berechtigtes 
Interesse darlegt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Bekanntmachung der Un-
anfechtbarkeit kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch bei der Stadt Regensburg, 
Bauordnungsamt, Abteilung Bodenord-
nung, Bodenverkehr und Wertermittlung, 
im Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-
Str. 1, 93047 Regensburg eingelegt 
werden.

Regensburg, den 25. Januar 2024

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Haushaltssatzung
der Stadt Regensburg

für das
Haushaltsjahr 2024

I.

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO), BayRS 2020-1-1-I, hat der Stadtrat der Stadt Regensburg in seiner öffentlichen 
Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt:

 er schließt im Verwaltungshaushalt

  in den Einnahmen 
  und Ausgaben mit 891.290.650 €

 und im Vermögenshaushalt

  in den Einnahmen
  und Ausgaben mit 312.132.800 €

 ab.

(2)  Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der 
Stadt Regensburg“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

 im Erfolgsplan 

  in den Erträgen mit  1.163.000 €
  und in den Aufwendungen mit  4.440.000 €

 und im Vermögensplan

  in den Einnahmen und 
  Ausgaben mit  4.038.000 €

 ab.

(3)  Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Amt für Stadtbahnneubau – Regiebetrieb 
der Stadt Regensburg“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

 im Erfolgsplan 

  in den Erträgen mit  2.000 €
  und in den Aufwendungen mit  75.000 €

 und im Vermögensplan

  in den Einnahmen und 
  Ausgaben mit  8.276.345 €

 ab.
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§ 2

(1)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 96.920.000 € festge-
setzt.

(2)  Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
„Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ sind nicht vorgesehen.

(3)  Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Amt 
für Stadtbahnneubau – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 99.975.000 € festgesetzt.

(2)  Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb 
der Stadt Regensburg“ werden nicht festgesetzt.

(3)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Amt für 
Stadtbahnneubau – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ wird auf 3.100.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 295 v.H.
 b) für die Grundstücke (B) 395 v.H.

2. Gewerbesteuer 425 v.H.

§ 5

(1)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 120.000.000 € 
festgesetzt.

(2)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ wird auf 120.000 € festgesetzt.

(3)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung „Amt für Stadtbahnneubau – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ wird auf 120.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

II.

Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO erforderlichen 
Genehmigungen mit Schreiben vom 29.01.2024, Az. ROP-SG12-1512.1-9-45-24 erteilt.
Dabei sind für den Haushaltsvollzug zwei Auflagen erteilt worden.
Der in § 2 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2024 genannte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen darf nur so weit in Anspruch genom-
men werden, dass der IST-Schuldenstand zum 31.12.2024 dann einen Wert von 180.000.000 € nicht überschreitet.
Der in § 3 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2024 genannte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf insgesamt nur 
bis 80.000.000 € uneingeschränkt in Anspruch genommen werden. Weitere Verpflichtungen bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 
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19.975.000 € dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit der Stand der allgemeinen Rücklage gemäß dem Ergebnis der 
Jahresrechnung 2023 höher ist als gemäß der Veranschlagung in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023.

III.

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung der Stadt Regensburg im Bürogebäude Kastenmaierstr. 1, Zimmer 3.2.42, während der 
Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Regensburg, 31.01.2024

Stadt Regensburg

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des ZTKS für das Jahr 2024

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf für das Jahr 2024 wurde im Amts-
blatt der Regierung der Oberpfalz Nr. 1/2024 vom 16 Januar 2024, Seiten 5 und 6 amtlich bekannt gemacht. 
Gemäß § 19 der Verbandssatzung wird auf die Bekanntmachung hingewiesen.

Regensburg, den 23.01.2024

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Bekanntmachung
für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten  

der Europäischen Union (Unionsbürgerinnen / Unionsbürger) 
zur Wahl zum Europäischen Parlament  

in der Bundesrepublik Deutschland

Am Sonntag, 9. Juni 2024 findet die Wahl 
der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland statt. An dieser Wahl kön-
nen Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am 
Wahltag

1.  die Staatsangehörigkeit eines der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union besitzen,

2.  das 16. Lebensjahr vollendet haben,

3.  seit mindestens drei Monaten in der 
Bundesrepublik Deutschland oder 
in den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union eine Wohnung 
innehaben oder sich mindestens seit 
dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten 
(auf die Dreimonatsfrist wird ein auf-
einanderfolgender Aufenthalt in den 
genannten Gebieten angerechnet),

4.  weder in der Bundesrepublik 
Deutschland noch in dem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, 
dessen Staatsangehörigkeit Sie 
besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum 
Europäischen Parlament ausge-
schlossen sind,

5.  in ein Wählerverzeichnis in der Bun-
desrepublik Deutschland eingetra-
gen sind. Die erstmalige Eintragung 
erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag 
ist auf einem Formblatt zu stellen; 
er soll bald nach dieser Bekannt-
machung abgesandt werden.

  Einem Antrag, der erst nach dem  
19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) 
bei der zuständigen Gemeinde-
behörde eingeht, kann nicht mehr 
entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung).

   Sind Sie bereits aufgrund Ihres 
Antrages bei der Wahl am 13. Juni 
1999 oder einer späteren Wahl zum 
Europäischen Parlament in ein Wäh-
lerverzeichnis der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, so 
ist ein erneuter Antrag nicht erforder-
lich. Die Eintragung erfolgt dann von 
Amts wegen, sofern die sonstigen 
wahlrechtlichen Voraussetzungen 
vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie 
bis zum oben angegebenen  
21. Tag vor der Wahl (= 19. Mai 2024) 
gegenüber der zuständigen Gemein-
debehörde auf einem Formblatt be-
antragen, nicht im Wählerverzeichnis 
geführt zu werden. Dieser Antrag gilt 
für alle künftigen Wahlen zum Euro-
päischen Parlament, bis Sie erneut 
einen Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis stellen.

  Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 
bis 1994) in ein Wählerverzeichnis 
in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen worden, müssen Sie für 
eine Teilnahme an der Wahl einen 
erneuten Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis stellen.

  Nach einem Wegzug in das Ausland 
und erneutem Zuzug in die Bundes-
republik Deutschland ist ein erneuter 
Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis erforderlich.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie in-
formierende Merkblätter können bei den 
Gemeindebehörden in der Bundesrepu-
blik Deutschland angefordert werden. 
In der Stadt Regensburg wohnhafte Uni-
onsbürgerinnen / Unionsbürger können 
sich an das Bürgerzentrum, Wahlamt,  
D.-Martin-Luther-Str. 3, 93047 Regens-
burg, wenden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerberin / 
Wahlbewerber ist unter anderem Voraus-
setzung, dass Sie am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2.  die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union 
besitzen,

3.  weder in der Bundesrepublik 
Deutschland noch in dem Mitglied-
staat der Europäischen Union, dem 
Sie angehören, von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvor-
schlägen ist eine Versicherung an Eides 
statt abzugeben über das Vorliegen der 
oben genannten Voraussetzungen für die 
aktive oder passive Wahlteilnahme.

Regensburg, 11. Januar 2024

Dr. Boeckh
Stadtwahlleiter
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Vorankündigung

Information über beabsichtigte Be-
schränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
24 E 007 – RV 2024 bis 2027 Reinigung, 
Inspektion und Vermessung der 
Kanalisation im Stadtgebiet Regensburg 
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 26.01.2024

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
24 A 013 – Tischlerarbeiten – 
Trennwände und Fensterbänke DIN 
18355 und DIN 18357

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

3. Offenes Verfahren nach VgV
24 E 025 – Ersatzbeschaffung von 
Radladern
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 26.01.2024

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de

4. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
24 A 011 – Sicherheitsdienst 
Notwohnanlage Aussiger Straße

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben


